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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Bekannt-
machung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.8.2025) und 
die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.5.2018, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9.10.2025). 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Gliederung nach Art der zulässigen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4, 5 und 6 BauNVO) 
1.1.1 Im Gewerbegebiet ist die Einrichtung von Verkaufsflächen nur für die Selbstver-

marktung der in diesem Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Be-
triebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch 
das Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt. Ausgenommen hiervon ist 
der Kfz-Handel. 

1.1.2 Im Gewerbegebiet sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 
 
1.2 Fläche für den Gemeinbedarf - Rettungswache 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
1.2.1 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzte „Fläche für den Gemeinbedarf – 

Rettungswache“ dient der Unterbringung aller zum Hauptnutzungszweck gehö-
rigen Gebäude, Nebenanlagen, Erschließungsflächen, Freiflächen und Stell-
plätze. 

 
1.3 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.3.1 Im Gewerbegebiet sowie in der Fläche für den Gemeinbedarf ist eine Gebäu-

dehöhe von max. 12 m zulässig. Bezugspunkt zur Bestimmung ist die Ober-
kante (OK) des Gebäudes, in senkrechter Projektion zur Oberkante der angren-
zenden Straße (Fahrbahnoberkante). 

1.3.2 Überschreitungen um bis zu 1 m durch untergeordnete Gebäudeteile (z.B. 
Oberlichter, Anlagen zur Be-/Entlüftung, Klimatechnik, aufgeständerte Solar-
Module) können zugelassen werden. 
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1.4 Förderung der Sonnenenergienutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

1.4.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische Maß-
nahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf mindestens 
30 % der Dachflächen vorzusehen. 

 
1.5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

1.5.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 
Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der im Umwelt-
bericht beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 

 
1.5.2 Die nicht von baulichen Anlagen sowie von befestigten Bewegungsflächen (z.B. 

Zufahrt, Stellplatz- und Wegeflächen) überdeckten Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen anzulegen (Ansaat mit "Regelsaatgut-Mischung-Kräuterrasen") 
und ohne Anwendung von Pestiziden und Düngemitteln zu pflegen. 
Die Flächen sind zu mindestens 30 % durch Bäume und Sträucher zu gliedern. 
(Ausführungshinweise zu Pflanzabständen: großkronige Bäume: 8 – 10 m, 
klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 8 m, Sträucher: 1 – 2 m) 

 
1.5.3 Pkw-Stellplätze und Fußwegeflächen sind, soweit wasserrechtliche Belange 

nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weitfugiges Pflas-
ter, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen). 

 
1.5.4 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass die Wanderungsbewegungen von 

Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holzzäune, weitmaschige 
Drahtzäune). Mauern und Mauersockel sind nicht zulässig, mit Ausnahme von 
Trockenmauern aus örtlichem Gestein (z.B. Basalt, Sandstein, u.a.). 

 
 

2 WASSERWIRTSCHAFTLICHE FESTSETZUNG 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 

2.1 Sammlung, Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser 
Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen Ab-
wasseranlagen ist das auf den versiegelten Grundstücksflächen und nicht be-
grünten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu 
versickern und/oder zu verwerten (z.B. zur Grünflächenbewässerung). Ausnah-
men können zugelassen werden sofern nachweislich wasserwirtschaftliche 
oder gesundheitliche Belange entgegenstehen. 
Überschüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen Vorfluter oder dem 
öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Erforderlichkeit der Ableitung 
sowie der zur Vermeidung von Abflussverschärfungen erforderliche Drosselab-
fluss ist der Stadt Wetter (Hessen) gegenüber fachlich nachzuweisen. 
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3. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 91 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

3.1 Dachform und –neigung 
Im Gewerbegebiet sowie in der Fläche für den Gemeinbedarf beträgt die zuläs-
sige Dachneigung 0° bis 10°. 
Die Dächer sind zu mind. 50 % mind. extensiv zu begrünen. 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf begrünten Dachflä-
chen in aufgeständerter Bauweise so zu errichten, dass eine ausreichende Be-
sonnung und Vernässung der Gründächer durch Niederschlagswasser gewähr-
leistet ist. 

 
3.2 Werbeanlagen 

Anlagen der Außenwerbung sind nur an Stätten der eigenen Leistung zugelas-
sen. Sie dürfen nicht an Bäumen oder oberhalb der Trauflinie angebracht wer-
den, dürfen gestalterisch bedeutsame Bauglieder nicht überdecken. Als Wer-
beanlagen sind unzulässig: Blinklichter, bewegliche Scheinwerfer, Laserlichtan-
lagen und bewegliche Leuchtwerbeanlagen. 

 
3.3 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (Ausschluss von Schottergärten) 

In Grundstücksfreiflächen sind Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -
schüttungen von mehr als 2 m2 Fläche unzulässig. Von dieser Regelung aus-
genommen sind Hausumrandungen die dem Spritzwasserschutz dienen mit ei-
ner Breite von bis zu 40 cm oder entsprechend des jeweiligen Dachüberstan-
des. 
Ausgenommen sind darüber hinaus „echte“ Steingärten mit blütenreicher, ma-
gerer Vegetation. 

 
 
4. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 
4.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 
Altlasten oder Ablagerungen sowie andere Bodenkontaminationen sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu ver-
muten. 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaß-
nahmen im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
ausgehen können, ist umgehend die nach HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- 
und Bodenschutzgesetz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt 
„Entsorgung von Bauabfällen" (01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen 
zu beachten. 
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4.3 Bodenschutz 
Auf Grund der Anforderungen an den Bodenschutz im Plangebiet ist frühzeitig 
eine bodenkundliche Baubegleitung einzurichten. 
Weitere allgemeine Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
• Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-

sucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 
ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von bauli-
chen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung schüt-
zen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig auch 
a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachgerecht wieder ein-
zubauen. 

• Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen. 

• Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfindlich-
keit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. kann 
durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwerken etc. 
die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

• Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen. 

• Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

• Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) 
nicht übersteigen. 

• Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger 
Standzeit gezielt zu begrünen. 

• Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des 
Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf 
der Boden nicht mehr befahren werden. 

 

4.4 Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
Zum Schutz potenziell im Baufenster lebender seltener und / oder besonders 
geschützter Tierarten (z.B. Erdkröte, Blindschleiche) ist durch eine ökologische 
Baubegleitung sicherzustellen, dass das Töten von Individuen vermieden wird. 
Zum Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten re-
gelt der § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) u.a. 
• Art, Umfang und Zulässigkeit von künstlichem Licht (§ 35 Abs. 1-7 HeNatG), 
• Gestaltung der Straßenbegleitflächen (§ 35 Abs. 8 HeNatG) sowie 
• den Ausschluss von Schottergärten (§ 35 Abs. 9 HeNatG). 
Darüber hinaus ist Vegetation generell nicht zu beleuchten oder direkt anzu-
strahlen und Beleuchtungsanlagen sollten so gestaltet werden, dass durch die 
spektrale Zusammensetzung des Lichts (Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst 
geringe Anlockwirkung entfaltet wird. 
Ebenfalls werden Regelungen zum "Artenschutz bei baulichen Anlagen, Ver-
meidung von Vogelschlag an Glasflächen" (§ 37 HeNatG) sowie innerhalb von 
Flächen, die für eine bauliche Nutzung zugelassen sind zur "Vorübergehenden 
Entnahme von Tieren, Natur auf Zeit" (§ 40 HeNatG) getroffen. 
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4.5 Hellbezugswert der Oberflächen (Albedo-Effekt) 
Gebäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigten Flächen sollten 
aus klimaökologischen Gründen möglichst in hellen Belägen/Farbtönen herge-
stellt werden und die Planungen/Ausführungen entsprechend den Albedo-Effekt 
der Materialien berücksichtigen. Es wird daher die Verwendung heller Beläge 
bzw. heller Farbtöne mit einem Hellbezugswert nicht kleiner als 70 für Gebäude-
fassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigte Flächen empfohlen, um die 
Oberflächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu dunklen 
Oberflächen, wie z.B. herkömmlicher Asphalt oder sonstige Materialien unterhalb 
eines Hellbezugswertes von 70, zu verringern. 

 


